
Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue 
 

 

 

Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer oder extremistisch be-

einflusster Organisationen habe ich Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass 

ich bei den nachstehenden Fragen auch eine Mitgliedschaft oder Mitarbeit in 

anderen extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen und 

in extremistischen oder extremistisch beeinflussten Ausländervereinen anzu-

geben habe. 

 

Die nachstehenden Fragen beantworte ich wie folgt: 

1. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder 

extremistisch beeinflusster Organisationen? 

 Nein 

 Ja, Organisation:  

  Zeitraum:   

  Funktion:   

 

2. Unterstützen Sie eine oder mehrere extremistische oder extremistisch be-

einflusste Organisationen oder andere verfassungsfeindliche Bestrebun-

gen oder haben Sie solche unterstützt? 

 Nein 

 Ja, Organisation/Bestrebung:  

   Zeitraum:   

   Art der Unterstützung:  

 

3. Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatssicherheit / für das Amt für 

Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR oder für eine der Untergliede-

rungen dieser Ämter oder ausländische Nachrichtendienste oder vergleich-

bare Institutionen tätig gewesen? 

 Nein 

 Ja, Zeitraum:   
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Funktion bzw. Art und Weise der Unterstützung: 

   

Waren Sie so genannter Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für 

Staatssicherheit / Amtes für Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR oder 

ausländischer Nachrichtendienste / Institutionen bzw. haben Sie eine Ver-

pflichtungserklärung zur Zusammenarbeit mit einer der genannten Stellen 

unterschrieben? 

 Nein 

 Ja, nähere Angaben:  

 

  

 

4. Ist gegen Sie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen Grundsätze der 

Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit eingeleitet worden? 

 

 Nein 

 Ja, kurze Erläuterung:  

 

  

Für den Fall, dass in dem Verfahren nach Teil 2 Nr. 1 bis 4 der Verfassungs-

treue-Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung (VerftöDBek) eine 

Anfrage durchzuführen ist, erkläre ich meine 

 

Zustimmung 

zur Einholung von erforderlichen Auskünften beim Landesamt für Ver-

fassungsschutz und beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik. 
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Die im Rahmen der oben bezeichneten Anfragen erfolgende Erhebung, Ver-

arbeitung und Nutzung von Daten dient der Sicherstellung der Verfassungs-

treue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst. Empfänger der auf die An-

frage hin übermittelten Auskünfte ist die jeweilige Einstellungsbehörde. Die 

Einwilligung in die Erholung der erforderlichen Auskünfte bei den oben ge-

nannten Stellen kann verweigert werden. Die Weigerung kann jedoch gegebe-

nenfalls einer Einstellung in den öffentlichen Dienst entgegenstehen (Teil 2 

Nr. 1 Abs. 2, Nr. 5 VerftöDBek). 

 

 

................................................................ 

(Ort, Datum) 

 

............................................................... 

(Unterschrift) 

 



 

 

Auszug aus der 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung 

über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst vom 3. Dezember 1991 (StAnz. Nr. 49), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 27. September 2016 (AllMBl S. 2138) 

Abschnitt II 
.... 
 
 
2. Bestehen aufgrund der Angaben im Fragebogen, der Weigerung des Bewerbers die Erklärung gemäß Anlage 3 

oder Anlage 4 zu unterschreiben oder aufgrund anderweitig bekannt gewordener Tatsachen Zweifel daran, dass 
der Bewerber jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der 
Verfassung eintritt, so müssen diese Zweifel vor einer Einstellung ausgeräumt werden. Mittel dazu sind insbe-
sondere 

 
- eine Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die 

Einstellung begründen. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, Anfragen dieser Art unver-
züglich zu beantworten. Liegen Erkenntnisse vor, so sind die Auskünfte auf Tatsachen zu beschränken, die 
gerichtsverwertbar sind. Unterbleibt die Übermittlung von Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungs-
schutz, weil aus Rechtsgründen eine Befugnis zur Übermittlung an die Einstellungsbehörde nicht besteht, 
und gelangen diese Erkenntnisse anderweitig zur Kenntnis der Einstellungsbehörde, so sind diese im Ein-
stellungsverfahren nicht zu berücksichtigen, wenn für die Einstellungsbehörde erkennbar ist, dass es sich 
um Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz handelt. 

- eine Anfrage beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h und § 21 Abs. 1 Nr. 6 
Buchst. d, e und h StUG genannten Fällen mit Zustimmung des Bewerbers. 

 
3. Bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet, die vor dem 12. Januar 1972 geboren sind, ist abweichend von Nr. 2 in 

den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h und § 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d, e und h StUG genannten Fällen 
stets wegen einer möglichen Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit bzw. Amt für Nationale Sicherheit 
der früheren DDR beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik mit Zustimmung des Bewerbers anzufragen. 

 
Bei Bewerbern, die im Fragebogen gemäß Anlage 2 ihre Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit bzw. 
Amt für Nationale Sicherheit der früheren DDR verschwiegen haben, soll die Ernennung zurückgenommen wer-
den (§ 12 BeamtStG). 

 
Im Übrigen kann bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet eine befristete Beschäftigung für die Dauer von zwölf 
Monaten unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Überprüfung vorgenommen werden, wenn aus dringenden 
dienstlichen Gründen die Auskunft des Bundesbeauftragten nicht abgewartet werden kann und besondere Ver-
dachtsmomente nicht bestehen. 

 
Kann die Überprüfung nicht innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossen werden, ist die befristete Beschäftigung 
entsprechend zu verlängern. Sachlicher Grund für die Befristung ist die Durchführung der Überprüfung. Ist eine 
Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst aufgrund des Ergebnisses der Überprüfung abzulehnen, ist das be-
fristete Dienstverhältnis durch Anfechtung wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) oder durch Kündigung 
ehest möglich zu beenden, soweit sich dies nicht bereits durch die Befristung erübrigt. (…)  

 
8. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr erstellt ein Verzeichnis extremistischer oder 

extremistisch beeinflusster Organisationen und veröffentlicht es im Allgemeinen Ministerialblatt und im Bayeri-
schen Staatsanzeiger*. Das Verzeichnis wird bei Bedarf vom Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
fortgeschrieben. 

 
 

 

 


